
Gebührenordnung                                                      

der unabhängigen Schiedskommission (USK)                                                            

(in Kraft seit 01.01.2021) 

Gemäß § 8 Abs 5 ADBG 2021 wird der Sachaufwand der USK von der 

Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung (NADA Austria) getragen. Die 

Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 

und Sport hat die in einem Verfahren vor der USK den jeweils nominierten 

Kommissionsmitgliedern gebührenden Funktionsgebühren wie folgt festgelegt: 

 

1. Vorbereitung und Durchführung von (Doping-) Disziplinarverfahren 

gemäß § 23 Abs 1 ADBG 2021 

 

Durchsicht, Prüfung und Beurteilung der vor und während des Verfahrens 

vorgelegten Unterlagen und Anträge, Vorbereitung der Beratungen und 

Verhandlungen 

Vorsitzender          € 550,00 

(inkl. Terminkoordination, Ladungen von Parteien, Zeugen und Sachverständigen) 

Mitglied          € 110,00 

(bei schriftlichen Verfahren, wenn von dem einzelnen Mitglied keine besonderen 

Leistungen erbracht werden) 

Mitglied          € 165,00 

(bei mündlichen Verfahren, oder wenn vor einem einzelnen Mitglied besondere 

Leistungen erbracht werden) 

Im Falle der Durchführung von verbundenen Verfahren gebühren die 

obenstehenden Sätze für ein Verfahren zu 100% und für jedes weitere Verfahren 

zu 25%.  

 

2. Vorbereitung und Durchführung von Sonderverfahren gemäß § 23 Abs 

10 ADBG 2021 

 

Durchsicht, Prüfung und Beurteilung der vor und während des Verfahrens 

vorgelegten Unterlagen und Anträge, Vorbereitung der Beratungen und 

Verhandlungen 

Vorsitzender          € 275,00 

(inkl. Terminkoordination, Information ggf. Ladung der Parteien, Zeugen, 

Sachverständigen) 

Mitglied Sportmedizin und/oder analytische Chemie/Toxikologie 

(im Verfahren über medizinische Ausnahmegenehmigungen gemäß § 23 Abs 10 Z 

2 ADBG 2021; Experte der analytischen Chemie/Toxikologie nur, wenn fachliche 

Beurteilung erforderlich ist)       € 165,00 



Mitglied          €   35,00 

 

3. Mündliche Verhandlungen bei (Doping) Verfahren 

 

Vorsitzender und anwesende Mitglieder: 

Ersatz des Zeitaufwandes (einschließlich Beratungen) 

pauschal für die ersten 90 Minuten      € 135,00 

pauschal pro nachfolgenden 60 Minuten     €   90,00 

Ersatz des Reiseaufwandes: 

Ersatz der Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels (bei Zug 1. Klasse)  

Abgeltung der Reisezeiten:  

Tatsächlicher Zeitaufwand bei der Anreise zu, mündlichen Verhandlungen inkl. 

Rückreise, je angefangene Reisestunde      €   45,00 

Im Falle der Durchführung von verbundenen Verfahren sind die aus den 

obenstehenden Sätzen resultierenden Kosten zu gleichen Teilen auf alle 

verbundenen Verfahren aufzuteilen. 

 

4. Verfassung der Entscheidungen 

(einschließlich aller Schreibarbeiten und erforderlichen Zustellungen) 

Vorsitzender: 

in Verfahren gemäß § 23 Abs 1 ADBG 2021     € 550,00 

in Verfahren gemäß § 23 Abs 10 ADBG 2021    € 330,00 

Mitglieder: 

in Verfahren gemäß § 23 Abs 1 ADBG 2021     €   85,00  

in Verfahren gemäß § 23 Abs 10 ADBG 2021    €   35,00 

Mitglied Sportmedizin und/oder analytische Chemie/Toxikologie: 

(in Verfahren über medizinische Ausnahmegenehmigungen gemäß § 23 Abs 10 Z 

2 ADBG 2021; Experte der analytischen Chemie/Toxikologie nur wenn fachliche 

Beurteilung erforderlich ist)       € 165,00 

 

5. Barauslagen 

Barauslagen (Porti, Fax, E-Mail, Gebühren, u.a.) sind dem, diese Auslagen 

tätigenden Kommissionsmitglied gesondert zu ersetzen.  


